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1 Einführung 

1.1 Anlass und Zielsetzung 

Der bestehende und rechtskräftige Bebauungsplan „Erlebnispark Tripsdrill Erweite-

rung Wildparadies“ (18.12.2009) soll im Bereich des bisherigen SO G 2 p „Erlebnis-

bauernhof“ zu SO G 2 p „Empfangsbereich“ (Plangebiet) geändert werden. Grund 

hierfür sind die geänderten Anforderungen an den Betrieb des „Wildparadieses“. Um 

der weiter wachsenden Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten (G 4 p Stelzen-

häuser/Blockhütten) und den gestiegenen Anforderungen an einen funktional entspre-

chenden, attraktiven Eingangsbereich entgegenzukommen, ist es dringend erforder-

lich, diesen Komplex des Wildparadieses zu erneuern und zu erweitern. Im neuen 

Eingangsbereich sind u. a. Gasträume für ein Frühstücksangebot, Räume für Semina-

rangebote, Lager- und Wäscheräume sowie Verwaltungs- und Organisationsstruktu-

ren unmittelbar bei den Gästen vorgesehen. 

Das sich der Geltungsbereich innerhalb eines Vogelschutz- und FFH-Gebiets befindet 

wird eine Natura-2000-Vorprüfung erforderlich. 

 

2 Natura 2000-Vorprüfung 

Gemäß § 33 Abs. 1 BNatSchG sind alle Veränderungen und Störungen, die zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungs-

ziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, unzulässig. 

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte, die geeignet sind diese Gebiete erheb-

lich zu beeinträchtigen, vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit 

mit den Erhaltungszielen der Natura 2000-Gebiete zu überprüfen (Natura 2000-

Verträglichkeitsprüfung). Ob eine Eignung für erhebliche Beeinträchtigungen vorliegt 

und eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss, kann ge-

mäß den „Erläuterungen zum Formblatt der Natura 2000-Vorprüfung“ (LUBW 2013) 

anhand einer Natura 2000-Vorprüfung festgestellt werden. Diese Vorprüfung (über-

schlägige Betrachtung) wird in Form einer Checkliste/Formblatt (LUBW 2013) 

durchgeführt. Sie befindet sich in der Anlage 3 zum Umweltbericht. 

Folgende Natura 2000-Gebiete werden in der Checkliste betrachtet: 

 FFH-Gebiet Nr. 7018-341 „Stromberg“ (Anteil am FFH-Gebiet: Gesamter Gel-

tungsbereich. 1,3 ha) 

 SPA-Gebiet 6919-441 „Stromberg“ (Anteil am SPA-Gebiet: Gesamter Geltungsbe-

reich. 1,3 ha) 

2.1 Hinweise zu den Datengrundlagen  

Eine Kartierung der Lebensraumtypen oder der Arten der Natura 2000-Gebiete im Ge-

lände erfolgt im Rahmen einer Natura 2000-Vorprüfung nicht. Es wird auf die verfüg-

baren Daten zurückgegriffen. 
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2.1.1 Erhaltungsziele 

Die Erhaltungsziele der FFH-Gebiete sind in den jeweiligen Sammelvorordnungen der 

Regierungspräsidien festgelegt. Im vorliegenden Fall ist dies die FFH-Verordnung des 

Regierungspräsidiums Stuttgart inklusive seiner Anlage. 

Die Erhaltungsziele aller baden-württembergischen Vogelschutzgebiete sind in der 

Vogelschutzgebiets-Vorordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen 

Raum festgelegt. Ergänzend wird auf die Handlungsempfehlungen für Vogelschutz-

gebiete (LUBW 2006) zurückgegriffen. 

2.1.2 Lebensraumtypen (inkl. prioritäre LRT) 

Die FFH-Lebensraumtypen werden im Rahmen der Erstellung der Managementpläne 

(früher Pflege- und Entwicklungspläne) kartiert. Auf den jeweiligen MaP (bzw. PEPL) 

wird verwiesen. Auch die Biotopkartierungen bieten Anhaltspunkte für Vorkommen der 

Lebensraumtypen. 

2.1.3 Arten (inkl. prioritäre Arten) 

Die Arten der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie werden im Rahmen der Er-

stellung der Managementpläne (früher Pflege- und Entwicklungspläne) kartiert. Auf 

den jeweiligen MaP (bzw. PEPL) wird verwiesen. Auch artenschutzrechtliche Prüfun-

gen bieten Anhaltspunkte für Vorkommen dieser Arten. Auf die artenschutzrechtliche 

Prüfung (Pustal 2024) wird verwiesen. 

2.2 Ergebnis der Natura 2000-Vorprüfung: 

Erhebliche Auswirkungen des Vorhabens auf die Erhaltungsziele der Natura 2000-

Gebiete bzw. auf den günstigen Erhaltungszustand der Arten sind nicht absehbar. 

2.2.1 FFH-Gebiet 

Lebensraumtypen 

Es sind keine Lebensraumtypen direkt vom Vorhaben betroffen. Die Magere Flach-

land-Mähwiese (LRT 6510) (Glatthaferwiese typischer Ausbildung nördlich Wildpara-

dies Tripsdrill I) wird erhalten. Im Umfeld der Planung befinden sich zudem keine stö-

rungsempfindlichen Lebensraumtypen. Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen 

sind daher nicht absehbar. Es wird auf das Formblatt der Natura 2000-Vorprüfung in 

verwiesen. 
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Arten 

Für die Arten des FFH-Gebiets sind, mit Ausnahme der Mauereidechse, keine geeig-

neten Lebensraumstrukturen im Plangebiet gegeben. Als Ersatz für die potenziellen 

Mauereidechsen Lebensräume erfolgt die Herstellung von Ersatzstrukturen (CEF-

Maßnahme) und die Vergrämung (Vermeidungsmaßnahme). Beeinträchtigungen der 

Arten des FFH-Gebiets sind daher nicht absehbar. Da sich angrenzend Laichhabitate 

der Wechselkröte befinden wird eine Vermeidungsmaßnahme zur Verhinderung der 

Einwanderung in ein Baufeld notwendig. Es wird auf die artenschutzrechtliche Prüfung 

verwiesen. Es wird auf das Formblatt der Natura 2000-Vorprüfung verwiesen. 

2.2.2 Vogelschutzgebiet 

Durch die Planung erfolgen Eingriffe in nicht essentielle Nahrungshabitate. Für keine 

Art erfolgten Nachweise von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Plangebiet. Durch 

den Erhalt der Magerweise mit Streuobst sind keine Beeinträchtigungen absehbar. Es 

wird auf die artenschutzrechtliche Prüfung verwiesen. Es wird auf das Formblatt der 

Natura 2000-Vorprüfung verwiesen. 
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